
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 538 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

Außer den Fällen des § 535 ist der Schi0er zur Verbodmung der Ladung oder zur Verfügung über Ladungsteile durch

Verkauf oder Verwendung nur befugt, soweit es zum Zwecke der Fortsetzung der Reise notwendig ist.

In Kraft seit 01.03.1939 bis 31.12.9999
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